
Anlage 6 zu Vorlage 2007/192

Erläuterungen zum Stellenplan                     
 
Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2008 wurden strukturelle Veränderungen, die Aus-
wirkungen auf die stellenplanmäßige Darstellung haben, entsprechend berücksichtigt. 
 
Organisatorische Veränderungen machten bei den hiervon betroffenen Stellen bzw. Stellen-
anteilen entsprechende Anpassungen erforderlich. Insgesamt ergeben sich hieraus stellen-
planmäßig nur geringfügige Veränderungen bzw. Stellenverschiebungen. Einzelheiten hierzu 
sind den nachfolgenden Anmerkungen zu entnehmen, die sich auf die jeweiligen Gliederungs-
nummern beziehen. 
  
Losgelöst hiervon wird darauf hingewiesen, dass der niedersächsische Verordnungsgeber 
Neuregelungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von Beförderungsämtern für Lauf-
bahnbeamte getroffen hat. Entsprechend wurde die bislang anzuwendende Niedersächsische 
Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen Bereich (NStOV-Kom) mit Wirkung 
vom 18. Mai 2007 durch die so genannte Stellenobergrenzenverordnung für den kommunalen 
Bereich (StOGrVO-Kom) ersetzt.  
Während die Altregelungen der NStOV-Kom bestimmte zahlenmäßige Begrenzungen bei der 
Ausweisung von Planstellen für Beförderungsämter vorsahen, stellt die StOGrVO die zah-
lenmäßige Ausweisung von Beförderungsämtern fast uneingeschränkt in das Ermessen der 
Kommune. So wurde in der StOGrVO-Kom gänzlich davon abgesehen, die Ausweisung von 
Planstellen zahlenmäßig zu begrenzen. Einzig auf der vertikalen Ebene ist das Spektrum der 
Laufbahnämter für den Bereich des höheren Dienstes dahingehend eingeschränkt worden, als 
dass Ämter der Besoldungsgruppe A 15 BBesO erst ab einer Einwohnerzahl von 20.001 und 
Ämter der Besoldungsgruppe A 16 BBesO erst ab einer Einwohnerzahl von 30.001 aus-
gewiesen werden dürfen. 
Im Kern wird mit der gesetzlichen Neuregelung und der damit verbundenen Deregulierung 
bezweckt, den Kommunen flexiblere und freiere Gestaltungsmöglichkeiten an die Hand zu 
geben. Insbesondere eröffnet dies denjenigen Kommunen neue Gestaltungsmöglichkeiten 
(insbesondere in organisatorischer Hinsicht), die bislang keine Deckungsgleichheit zwischen 
Dienstpostenbewertungen und Planstellenausweisungen herstellen konnten. 
  
Da die vom Land Niedersachsen vorgegebenen Muster für die Abbildung des Stellenplans 
diese inhaltlichen Veränderungen noch nicht berücksichtigen, sind die jeweiligen Anlagen mit 
entsprechenden Randnotizen versehen, die auf die geänderte Rechtslage hinweisen. Der teil-
weise eingeschränkte Aussagewert der von den Neuregelungen betroffenen Anlagen ist inso-
weit auf die v. g. Umstände zurückzuführen. 
 
 
Stellenplan Beamte  
 
 
Gliederungsnummer 0200 / 0300 
Im Zuge innerorganisatorischer Veränderungen wurde das Personal- und Organisationswesen 
als eigenständiger Fachbereich zusammengefasst und von der Finanzverwaltung separiert. 
Eine Loslösung des vormals bei der Finanzverwaltung angesiedelten Bereiches erfolgte unter 
der Prämisse, diese im Zuge der durch das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKR) be-
dingten Arbeitsverdichtung von fachfremden Organisationsbereichen zu entlasten. Mit der 
Verselbständigung des Personal- und Organisationsbereiches erfolgte ein Neuzuschnitt bzw. 
eine Kompetenzerweiterung der Stelle „Personalsachbearbeitung“ (neue Verantwortlichkeiten 
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/ Leitungsfunktion) verbunden mit der Ausweisung dieses Dienstpostens als Fachbereichs-
leiterstelle. Vor diesem Hintergrund ist der Dienstposten neu bewertet worden (A 10 BBesO). 
Dementsprechend wird für das Haushaltsjahr 2008 eine Planstelle nach der Besoldungsgruppe 
A 10 BBesO ausgewiesen. 
 
Gliederungsnummer 0200 / 0300 
Eine sich zurzeit in Elternzeit befindende Beamtin wird für das Haushaltsjahr 2008 mit 20 
Wochenstunden eingeplant. Es wird davon ausgegangen, dass die Beamtin nach der bis zum 
Dezember 2007 festgesetzten Elternzeit im vor genannten Stundenumfang wieder in den akti-
ven Dienst tritt. 
 
 
 
Stellenplan Beschäftigte 
 
Gliederungsnummer 0200/0300 
Aufgrund des Ausscheidens einer Mitarbeiterin im Bezügebereich wurde eine Neuverteilung 
der vakanten Aufgabenanteile vorgenommen, die zwei Teilzeitarbeitsplätze betraf. Im Zuge 
der Aufgabenneuverteilung ergibt sich eine qualitative Aufwertung beider Stellen. Eine vor-
mals nach der Entgeltgruppe 5 TVöD bewertete Stelle ist seit dem der Entgeltgruppe 6 TVöD 
zuzuordnen, im zweiten Fall resultiert eine Aufwertung von der Entgeltgruppe 6 TVöD nach 
der Entgeltgruppe 8 TVöD. 
 
Gliederungsnummer 0200/0300 
Bislang auf verschiedenen Stellen angesiedelte Stundenanteile wurden im Bereich 0200/0300 
zu einer 35-Stunden-Stelle zusammengefasst. Zu einer Erhöhung des Gesamtstunden-
kontingents ist es nicht gekommen, da mit dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin vakante 
Stellenanteile hier konzentriert werden konnten. 
 
Gliederungsnummer 0300 
Mit Wirkung vom 01.06.2007 wurde ein Beamter des gehobenen Dienstes an einen anderen 
Dienstherrn versetzt. Im Zuge des Nachbesetzungsverfahrens hat der Verwaltungsausschuss 
die Einstellung eines tarifbeschäftigten Arbeitnehmers beschlossen (Vorlage 2007/145). Ge-
mäß der Beschlussfassung wurde der nach der Besoldungsgruppe A 11 BBesO bewertete 
Dienstposten in eine entsprechende tarifrechtlich zu bewertende Stelle der Entgeltgruppe E 10 
TVöD umgewandelt. 
 
Gliederungsnummer 0300 
Nach dem Bestehen der Prüfung zum Verwaltungsfachangestellten im Juli 2007 wurde ein 
ehemaliger Auszubildender der Gemeinde Rastede als Beschäftigter befristet übernommen 
und der Finanzverwaltung zugewiesen. Im Hinblick auf die zusätzlichen Arbeitsbelastungen, 
die sich aufgrund der Einführung des NKR ergeben, wird ein zusätzlicher Bedarf an der Ar-
beitskraft über das Jahr 2007 hinaus für das Haushaltsjahr 2008 bestehen.  
 
Gliederungsnummer 2106, 2810, 4642  
In vier Fällen erfolgten Bewährungsaufstiege (drei Mal von der Entgeltgruppe 3 TVöD in die 
Entgeltgruppe 5 TVöD; ein Mal von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 8 
TVöD). Eine entsprechende stellenplanmäßige Anpassung wurde vorgenommen. 
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Gliederungsnummer 4000 
Mit der Einrichtung der für das Haushaltsjahr 2007 angedachten Clearing-Stelle wurde eine 
entsprechende Teilzeitstelle im Stellenplan berücksichtigt. Da eine Kostenübernahmegarantie, 
so wie es die gesetzgeberischen Vorschriften hierfür vorsehen, für die o. g. Stelle nicht ver-
bindlich zugesagt werden konnte, ist es im Haushaltsjahr 2007 nicht zu der avisierten Stellen-
besetzung gekommen. Da verbindliche Aussagen, was die Einrichtung der Clearing-Stelle für 
das Haushaltsjahr 2008 anbelangt, derzeit ebenso nicht vorliegen, erfolgt eine stellenplan-
mäßige Berücksichtigung zu gegebener Zeit. 
  
Gliederungsnummer 4515 
Vor dem Hintergrund der seinerzeit angestrengten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 
hat sich eine Mitarbeiterin bereit erklärt, die arbeitsvertragliche Arbeitszeit Wochenstunden 
zu reduzieren. Die befristete Stundenreduzierung läuft am 30.09.2007 aus / ist am 30.09.2007 
ausgelaufen. Die Verwaltung hat im Anschluss hieran eine befristete Fortführung der Stun-
denreduzierung mit 32 Wochenstunden entsprechend vereinbart.  
 
Gliederungsnummer 4515 
Im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets wurde, anstatt sich externer Dienstleis-
tungs- / Honorarkräfte zu bedienen, eine teilzeitbeschäftigte Hilfs- und Unterstützungskraft 
befristet eingestellt.  
 
Gliederungsnummer 4642 
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 25.04.2006 (Vorlage 2006/054) be-
schlossen, im Kindergarten Neusüdende eine befristete Schnuppergruppe für die Nach-
mittagsstunden einzurichten. Indem mit dem vorhandenen Personal arbeitsvertraglich be-
fristete Stundenaufstockungen vereinbart wurden, konnte der zeitliche Mehrbedarf für die 
Schnuppergruppe ohne zusätzliche Einstellungen abgedeckt werden. Mangels über das 
Kindergartenjahr 2007 hinausgehenden Bedarfes an der Schnuppergruppe wurde von einer 
Fortführung abgesehen.  
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die nominellen finanziellen Minderaufwendungen für das Haushaltsjahr 2008 belaufen sich 
auf ca. 90.000 Euro. Dies ist u. a. auf die Rückerstattung von Sanierungsgeldanteilen zur Zu-
satzversorgungseinrichtung (Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder – VBL) in Höhe 
von ca. 71.000 Euro zurückzuführen sowie auf sukzessive spürbar werdende (Kosten-
reduzierende) Folgewirkungen des TVöD (Einsparungen bei Neueinstellungen; Reduzierung 
des Urlaubs-/Weihnachtsgeldes u. ä.). Die Erwartung an den o. g. Minderaufwand steht unter 
dem Vorbehalt etwaiger für das Jahr 2008 tarifvertraglich vereinbarter Entgeltsteigerungen. 
Zur Zeit werden jedoch keine tiefergehenden Verhandlungen zwischen Gewerkschafts- und 
Arbeitgeberseite geführt, auf Grundlage derer eine gesicherte haushaltsplanerische Prognose 
abgegeben werden könnte. 
 
 

 
 


